
Billigkeitsmaßnahmen

Um besondere Härten zu vermeiden,

gibt es Billigkeitsmaßnahmen. 

In besonderen Fällen sind auf Antrag

 Ratenzahlung

 Stundung

 Erlass

möglich. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Verrentung.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie hierzu nähere Informationen wünschen.

Claudia Beckmann Tel. 04743/937-1220, E-Mail: claudia. beckmann@geestland.eu

Heidi Koch Tel. 04743/937-1223, E-Mail: heidi.koch@geestland.eu

Nina Brinkmann Tel. 04743/937-1224, E-Mail: nina. brinkmann@geestland.eu


